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Forum 11 Inklusive Kinder- und Jugendhilfe konkret:
Stolpersteine und Handlungsweisen
TANIA 04. JUNI 2021, 15:28 UHR

Beratung in einer
"wahrnehmbaren Form"

TANIA 04. JUNI 2021, 16:09 UHR

§ 8 Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen
(...)

 4) Beteiligung und Beratung von Kindern und Jugendlichen nach
diesem Buch erfolgen in einer für sie verständlichen,
nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form. 

TANIA 07. JUNI 2021, 14:08 UHR

§ 10 a Beratung
1) Zur Wahrnehmung ihrer Rechte nach diesem Buch werden
junge Menschen, Mütter, Väter, Personensorge- und
Erziehungsberechtigte, die leistungsberechtigt sind oder
Leistungen nach § 2 Absatz 2 erhalten sollen, in einer für sie
verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form,
auf ihren Wunsch auch im Beisein einer Person ihres Vertrauens,
beraten. 

TANIA 04. JUNI 2021, 16:09 UHR

§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan
 (1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der
Jugendliche sind vor der Entscheidung über die
Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer notwendigen
Änderung von Art und Umfang der Hilfe zu beraten und auf die
möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder des
Jugendlichen hinzuweisen. Es ist sicherzustellen, dass Beratung
und Aufklärung nach Satz 1 in einer für den Personen-
sorgeberechtigten und das Kind oder den Jugendlichen
verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form
erfolgen. 

(...)

TANIA 04. JUNI 2021, 16:16 UHR

§ 42 Inobhutnahme von Kindern und
Jugendlichen
(...)

 2) Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme unverzüglich
das Kind oder den Jugendlichen umfassend und in einer

verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form
über diese Maßnahme aufzuklären, die Situation, die zur
Inobhutnahme geführt hat, zusammen mit dem Kind oder dem
Jugendlichen zu klären und Möglichkeiten der Hilfe und
Unterstützung aufzuzeigen. Dem Kind oder dem Jugendlichen
ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, eine Person seines
Vertrauens zu benachrichtigen. 

(...)

(3) Das Jugendamt hat im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1
und 2 die Personensorge oder Erziehungsberechtigten
unverzüglich von der Inobhutnahme zu unterrichten, sie in einer
verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form
umfassend über diese Maßnahme aufzuklären und mit ihnen das
Gefährdungsrisiko abzuschätzen. 

(...)

Hilfeplanung,
Zuständigkeitsübergänge

TANIA 04. JUNI 2021, 16:33 UHR

§ 36 Mitwirkung, Hilfeplanung
(...)

 (2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart
soll, wenn Hilfe voraussichtlich für längere Zeit zu leisten ist, im
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte getroffen werden. Als
Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie zusammen
mit dem Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem
Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen über
den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die
notwendigen Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen,
ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist.
Hat das Kind oder der Jugendliche ein oder mehrere
Geschwister, so soll der Geschwisterbeziehung bei der
Aufstellung und Überprüfung des Hilfeplans sowie bei der
Durchführung der Hilfe Rechnung getragen werden. 

(...)

TANIA 04. JUNI 2021, 16:38 UHR

§ 36b Zusammenarbeit beim
Zuständigkeitsübergang
 1) Zur Sicherstellung von Kontinuität und Bedarfsgerechtigkeit
der Leistungsgewährung sind von den zuständigen öffentlichen
Stellen, insbesondere von Sozialleistungsträgern oder
Rehabilitationsträgern[,] rechtzeitig im Rahmen des Hilfeplans
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Vereinbarungen zur Durchführung des Zuständigkeitsübergangs
zu treffen. Im Rahmen der Beratungen zum
Zuständigkeitsübergang prüfen der Träger der öffentlichen
Jugendhilfe und die andere öffentliche Stelle, insbesondere der
andere Sozialleistungsträger oder Rehabilitationsträger[,]
gemeinsam, welche Leistung nach dem Zuständigkeitsübergang
dem Bedarf des jungen Menschen entspricht.

(2) Abweichend von Absatz 1 werden bei einem
Zuständigkeitsübergang vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe
auf einen Träger der Eingliederungshilfe rechtzeitig im Rahmen
eines Teilhabeplan -verfahrens nach § 19 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch die Voraussetzungen für die Sicherstellung
einer nahtlosen und bedarfsgerechten Leistungsgewährung
nach dem Zuständigkeitsübergang geklärt. Die Teilhabeplanung
ist frühzeitig, in der Regel ein Jahr vor dem voraussichtlichen
Zuständigkeitswechsel, vom Träger der Jugendhilfe einzuleiten.
Mit Zustimmung des Leistungs- berechtigten oder seines
Personensorgeberechtigten ist eine Teilhabeplankonferenz nach
§ 20 des Neunten Buches durchzuführen. Stellt der beteiligte
Träger der Eingliederungshilfe fest, dass seine Zuständigkeit
sowie die Leistungsberechtigung absehbar gegeben sind, soll er
entsprechend § 19 Absatz 5 des Neunten Buches die
Teilhabeplanung vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe
übernehmen. Dies beinhaltet gemäß § 21 des Neunten Buches
auch die Durchführung des Verfahrens zur Gesamtplanung nach
den §§ 117 bis 122 des Neunten Buches.  

TANIA 04. JUNI 2021, 16:42 UHR

§ 117 SGB IX Gesamtplanverfahren
(1) Das Gesamtplanverfahren ist nach folgenden Maßstäben
durchzuführen:
1. Beteiligung des Leistungsberechtigten in allen
Verfahrensschritten, beginnend mit der Beratung,
2. Dokumentation der Wünsche des Leistungsberechtigten zu
Ziel und Art der Leistungen,
3. Beachtung der Kriterien

a) transparent,

b) trägerübergreifend,

c) interdisziplinär,

d) konsensorientiert,

e) individuell,
f) lebensweltbezogen,

g) sozialraumorientiert und

h) zielorientiert,
4. Ermittlung des individuellen Bedarfes,
5. Durchführung einer Gesamtplankonferenz,
6. Abstimmung der Leistungen nach Inhalt, Umfang und Dauer
in einer Gesamtplankonferenz unter Beteiligung betroffener
Leistungsträger.

Inklusive Ausrichtung der
Aufgabenwahrnehmung

TANIA 04. JUNI 2021, 16:47 UHR

§ 77 Vereinbarungen über
Kostenübernahme und Qualitätsentwicklung
bei ambulanten Leistungen
 (1) Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien
Jugendhilfe in Anspruch genommen, so sind Vereinbarungen
über die Höhe der Kosten der Inanspruchnahme sowie über
Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung, über Grundsätze und
Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung und über
geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung zwischen der
öffentlichen und der freien Jugendhilfe anzustreben. Zu den
Grundsätzen und Maßstäben für die Bewertung der Qualität der
Leistung nach Satz 1 zählen auch Qualitätsmerkmale für die
inklusive Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung und die
Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von jungen
Menschen mit Behinderungen. 

(...)

TANIA 07. JUNI 2021, 14:29 UHR

§ 79a Qualitätsentwicklung in der Kinder-
und Jugendhilfe
 Um die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 zu
erfüllen, haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie
geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung für 

1. die Gewährung und Erbringung von Leistungen, 

2. die Erfüllung anderer Aufgaben, 3. den Prozess der
Gefährdungseinschätzung nach § 8a, 

4. die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu
überprüfen. Dazu zählen auch Qualitätsmerkmale für die
inklusive Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung und die
Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von jungen
Menschen mit Behinderungen sowie die Sicherung der Rechte
von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und in
Familienpflege und ihren Schutz vor Gewalt.  Die Träger der
öffentlichen Jugendhilfe orientieren sich dabei an den fachlichen
Empfehlungen der nach § 85 Absatz 2 zuständigen Behörden
und an bereits angewandten Grundsätzen und Maßstäben für
die Bewertung der Qualität sowie Maßnahmen zu ihrer
Gewährleistung. 

TANIA 04. JUNI 2021, 16:56 UHR

§ 80 Jugendhilfeplanung
(...)

(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass
insbesondere 
1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und
gepflegt werden können, 

2. ein möglichst wirksames, vielfältiges, inklusives und
aufeinander abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen
gewährleistet ist, 

3. ein dem nach Absatz 1 Nummer 2 ermittelten Bedarf
entsprechendes Zusammenwirken der Angebote von
Jugendhilfe- leistungen in den Lebens- und Wohnbereichen von
jungen Menschen und Familien sichergestellt ist, 

4. junge Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung
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※※※※※※

bedrohte junge Menschen mit jungen Menschen ohne
Behinderung gemeinsam unter Berücksichtigung spezifischer
Bedarfslagen gefördert werden können, 

5. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und
Wohnbereichen besonders gefördert werden, 

(...) 

Verfahrenslotse

TANIA 07. JUNI 2021, 14:09 UHR

§ 10b Verfahrenslotse
(1) Junge Menschen, die Leistungen der Eingliederungshilfe
wegen einer Behinderung oder wegen einer drohenden
Behinderung geltend machen oder bei denen solche Leistungs-
ansprüche in Betracht kommen, sowie ihre Mütter, Väter,
Personensorge- und  Erziehungs- berechtigten haben bei der
Antragstellung, Verfolgung und Wahrnehmung dieser
Leistungen Anspruch auf Unterstützung und Begleitung durch
einen Verfahrenslotsen. Der Verfahrenslotse soll die
Leistungsberechtigten bei der Verwirklichung von Ansprüchen
auf Leistungen der Eingliederungshilfe unabhängig unterstützen
sowie auf die Inanspruchnahme von Rechten hinwirken. Diese
Leistung wird durch den örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe erbracht. (2) Der Verfahrenslotse unterstützt den
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der
Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe für
junge Menschen in dessen Zuständigkeit. Hierzu berichtet er
gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
halbjährlich insbesondere über Erfahrungen der strukturellen
Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen
Einrichtungen, insbesondere mit anderen
Rehabilitationsträgern.  

TANIA 07. JUNI 2021, 14:12 UHR

§ 10 a Beratung
(1) Zur Wahrnehmung ihrer Rechte nach diesem Buch werden
junge Menschen, Mütter, Väter, Personensorge- und
Erziehungsberechtigte, die leistungsberechtigt sind oder
Leistungen nach § 2 Absatz 2 erhalten sollen, in einer für sie
verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form,
auf ihren Wunsch auch im Beisein einer Person ihres Vertrauens,
beraten. (2) Die Beratung umfasst insbesondere 

1. die Familiensituation oder die persönliche Situation des jungen
Menschen, Bedarfe, vorhandene Ressourcen sowie mögliche
Hilfen, 2. die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
einschließlich des Zugangs zum Leistungssystem, 

3. die Leistungen anderer Leistungsträger, 

4. mögliche Auswirkungen und Folgen einer Hilfe, 

5. die Verwaltungsabläufe, 

6. Hinweise auf Leistungsanbieter und andere
Hilfemöglichkeiten im Sozialraum und auf Möglichkeiten zur
Leistungserbringung, 

7. Hinweise auf andere Beratungsangebote im Sozialraum.
Soweit erforderlich, gehört zur Beratung auch Hilfe bei der
Antragstellung, bei der Klärung weiterer zuständiger
Leistungsträger, bei der Inanspruchnahme von Leistungen sowie
bei der Erfüllung von Mitwirkungspflichten. 

(3) Bei minderjährigen Leistungsberechtigten nach § 99 des
Neunten Buches nimmt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe
mit Zustimmung des Personensorgeberechtigten am
Gesamtplanverfahren nach § 117 Absatz 6 des Neunten Buches
beratend teil. 
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